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          Einleitung
 
        
 
         
          Völkerrechtliche Fragen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind nun seit dem 24. Februar 2022 in aller Munde. Während das Völkerrecht oftmals nicht die ihm gebührende Aufmerksamkeit im öffentlichen Diskurs bekommt, ist dies im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine anders. Seit dem Beginn des Kriegs haben sich die Presse und juristische Zeitschriften einer Vielzahl von völkerrechtlichen Fragen gewidmet.1
 
          Drei besonders heiß diskutierte völkerrechtliche Themenkomplexe greift dieser Beitrag auf. Erstens lässt sich fragen, was der russische Verstoß gegen das Gewaltverbot über das Völkerrecht als Rechtsordnung aussagt. Zweitens soll der Frage nachgegangen werden, ob Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zu Verantwortung gezogen werden kann. Bevor drittens die Rechtmäßigkeit der Individualsanktionen der Europäischen Union (EU) gegen russische Staatsbürger in den Blick genommen wird. Die Zusammenführung dieser drei Themenkomplexe erscheint auch deshalb sinnvoll, weil sich daran generelle Entwicklungslinien im Völkerrecht festmachen lassen.
 
        
 
      
       
         
          I Verstoß gegen das Gewaltverbot und seine Folgen
 
        
 
         
          
            1 Russische Rechtfertigungsversuche des Angriffskriegs ohne Grundlage
 
            Das Gewaltverbot ist die Zentralnorm des Friedenssicherungsrechts. Art. 2 Nr. 4 der Satzung der Vereinen Nationen besagt: „Alle Mitglieder der Vereinten Nationen unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“ Das Gewaltverbot ist nicht nur in der Satzung der Vereinten Nationen, sondern auch im Völkergewohnheitsrecht anerkannt.2 Ihm wird oftmals ius cogens-Charakter zugesprochen,3 d. h. Verträge, die dagegen verstoßen, sind nichtig (vgl. Art. 53 Abs. 2 Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge (auch Wiener Vertragsrechtskonvention (WVK))). Der Internationale Gerichtshof (IGH) hat das Gewaltverbot als „Eckstein der Satzung der Vereinten Nationen“ beschrieben.4 Die Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht bezeichnet es als „grundlegendes Prinzip des Völkerrechts, auf dem die gegenwärtige internationale Ordnung beruht.“5
 
            Trotz dieses Grundsatzes sind im Völkerrecht zwei Ausnahmen vom Gewaltverbot anerkannt. Nach Kapitel VII der Satzung der Vereinten Nationen kann der Sicherheitsrat militärische Zwangsmaßnahmen erlassen bzw. die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Gewaltanwendung ermächtigen. Art. 42 der Satzung sieht vor, dass die Vereinten Nationen eigene Luft-, See-, oder Landstreitkräfte entsenden können.6 Da es die Mitgliedstaaten versäumt haben, den Vereinten Nationen – wie in Art. 43 der Satzung vorgesehen – in Sonderabkommen Truppen zur Verfügung zu stellen,7 hat sich eine Praxis entwickelt, nach der der Sicherheitsrat militärische Maßnahmen autorisieren kann.8
 
            Auf eine solche Ermächtigung kann sich die Russische Föderation offensichtlich nicht berufen. Der Sicherheitsrat hat keinen Gewalteinsatz gegen die Ukraine autorisiert. Im Gegenteil: Im Sicherheitsrat scheiterte eine Resolution, mit der der russische Angriffskrieg verurteilt werden sollte, allein am Veto der Russischen Föderation.9
 
            Als weitere Ausnahme vom Gewaltverbot existiert das Selbstverteidigungsrecht eines jeden Staates. Ein Staat kann nach Art. 51 der Satzung „im Falle eines bewaffneten Angriffs“ das „Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung geltend machen“, zumindest „bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat“. Neben der durch die Vereinten Nationen autorisierten Gewaltanwendung ermöglicht die Satzung also auch unilaterale Gewaltanwendung eines Staates, allerdings nur subsidiär und unter engen Voraussetzungen.
 
            Die Russische Föderation hat zwei Begründungsmuster für die völkerrechtliche Rechtfertigung des Gewalteinsatzes in der Ukraine vorgebracht. Zum einen haben Präsident Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow die „militärische Spezialoperation“ zunächst (auch) mit dem notwendigen Schutz der russischsprachigen und russischen Bevölkerung in Luhansk und Donezk vor einem stattfindenden Völkermord begründet.10 Dies mag man als Geltendmachung der Rechtsfigur der Rettung eigener Staatsangehöriger aus einer Notsituation bzw. der Rechtsfigur der humanitären Intervention deuten.11
 
            Es erscheint allerdings schon faktisch äußerst fraglich, ob es einen Völkermord in Donezk oder Luhansk gegeben hat.12 Vielmehr hebt ein auf die Zeit von August 2021 bis Januar 2022 bezogener Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte vor allem die durch die Separatisten in den ostukrainischen Gebieten begangenen schweren Menschenrechtsverletzungen hervor.13 Auch der IGH hat die Völkermord-These in Zweifel gezogen. Die Ukraine hatte nach dem russischen Überfall den Erlass vorsorglicher Maßnahmen beantragt und vorgetragen, dass die Russische Föderation die Völkermord-Konvention als Rechtfertigung für den Angriffskrieg missbraucht habe. In seiner einstweiligen Anordnung vom 16. März 2022 im Fall Ukraine/Russland betont der IGH, dass ihm keinerlei Beweise vorlägen, die die Behauptung eines auf ukrainischem Gebiet begangenen Völkermords belegten.14
 
            Aber auch rechtlich steht dieses Vorbringen auf tönernen Füßen. Zwar wird die Rettung eigener Staatsangehöriger in absoluten Notsituationen zunehmend als völkerrechtsgemäß anerkannt.15 Mit ihr lassen sich aber wohl nur Evakuierungen,16 vielleicht auch Geiselbefreiungen rechtfertigen,17 keineswegs jedoch die Besetzung oder gar die Annexion von Gebieten eines fremden Staates.
 
            In Bezug auf die humanitäre Intervention wird zwar teils vertreten, dass diese zur Verhütung schwerster Menschenrechtsverbrechen in einem Staat rechtmäßig sei.18 Allerdings stützt die Staatenpraxis eine solche Ansicht nicht.19 Abgesehen von einigen westlichen Staaten lehnt die ganz überwiegende Mehrheit, insbesondere die G-77 Staaten, diese Rechtfigur ab.20 Jedenfalls darf eine solche Intervention nur dem Schutz der Bevölkerung dienen, deren Menschenrechte schwer verletzt werden. Die Annexion von Gebieten eines Staates lässt sich auf Grundlage der Rechtsfigur der humanitären Intervention nicht rechtfertigen.
 
            Zum zweiten hat sich die Russische Föderation explizit auf die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts nach Art. 51 der Satzung der Vereinten Nationen für die Volksrepubliken Donezk und Luhansk berufen.21 Dabei hat sie vorgebracht, dass sie im Lichte der mit der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk geschlossenen Beistandsverträge zur Ausübung eines kollektiven Selbstverteidigungsrechts für diese Republiken ermächtigt sei.22 Auch dieses Argument greift zu kurz.23
 
            Die Russische Föderation ist zwar der formellen Pflicht nach Art. 51 S. 2 Hs. 1 der Satzung nachgekommen und hat den Gewalteinsatz dem Sicherheitsrat angezeigt.24 Selbst wenn man davon ausgeht, dass die Ukraine zum Zeitpunkt des russischen Angriffs einen gegenwärtigen, bewaffneten Angriff auf Donezk oder Luhansk durchführte: Diese Regionen sind völkerrechtlich nicht als eigene Staaten anerkannt, die sich auf ein Selbstverteidigungsrecht berufen können.25 Auch können nach dem Völkerrecht nur Staaten, nicht aber abtrünnige Volksgruppen andere Staaten um militärische Hilfe auf ihrem Staatsgebiet bitten (sogenannte Intervention auf Einladung).26 Die russische Anerkennung der Gebilde drei Tage vor Kriegsbeginn verstößt gegen das Interventionsverbot und hat keine rechtlichen Wirkungen.27 Keineswegs sind die Volksrepubliken dadurch Staaten geworden. Die russischen Rechtfertigungsversuche des Angriffskriegs gehen ins Leere.
 
           
          
            2 Die normative Beständigkeit des Gewaltverbots
 
            Dennoch: der Krieg schwelt weiter. Nicht nur das Völkerrecht, sondern selbst die Kritik der Mehrheit der Staaten und die scharfen wirtschaftlichen Sanktionen des Westens vermögen es nicht, Putin zu einem Einlenken zu bewegen. Was sagt es über eine Rechtsordnung aus, wenn sie nicht verhindern kann, dass Macht und Gewalt sich Bahn brechen?
 
            Einige Beobachter sehen den Angriffskrieg als Indiz für das Scheitern des Völkerrechts. Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler konstatiert das Ende des „Projekt[s] der universalen Werte und Normen“ in einer Phase der „Rückkehr der klassischen Machtpolitik“.28 Für den Staatsrechtslehrer Karl-Heinz Ladeur ist der Angriffskrieg ein Zeichen für die Herausbildung eines neuen „(Völker)Recht[s] der Uneindeutigkeit“.29 Aber verliert das Gewaltverbot wirklich an Schärfe? Sind sein normativer Kern oder seine Randbereiche in der Auflösung begriffen?30 Anders formuliert: Verändert der russische Angriffskrieg den juristischen Gehalt des Gewaltverbots?
 
            Dies könnte schon deshalb mit „Nein“ zu beantworten sein, weil das Friedenssicherungsrecht durch einen Verstoß nicht seine Geltung verliert. Die juristische Geltung ist rechtstheoretisch grundsätzlich getrennt von der soziologischen Wirksamkeit zu behandeln. Zwar wird in der Rechtsphilosophie die Anerkennung durch die Rechtsunterworfenen oftmals als eine Voraussetzung für die Geltung des Rechts angesehen.31 Allerdings bezieht sich diese Anerkennung auf die Rechtsordnung in ihrer Gesamtheit.32 Einzelne Verstöße führen nicht zur Suspendierung einer Norm.
 
            Auch die Russische Föderation zweifelt das Völkerrecht nicht in seiner Existenz als Rechtsordnung an. Vielmehr verabschiedet sie immer wieder allgemeine Erklärungen zur Bedeutung des Völkerrechts in den internationalen Beziehungen.33 Auch versucht sie, wie gezeigt, sogar den Angriffskrieg mit völkerrechtlichen Argumenten zu legitimieren. Nimmt man also diese juristische (oder vielmehr rechtspositivistische) Perspektive ein, ist das Friedensicherungsrecht gar nicht unter Druck. Denn ein Rechtsverstoß wirkt sich nicht auf das geltende Recht aus. Es gilt einfach fort.
 
            Im Völkerrecht besteht jedoch die Besonderheit, dass durch Rechtsbruch eine Rechtsfortentwicklung angestoßen werden kann.34 Der Lawbreaker kann potentiell zum Lawmaker werden. So kann sich der Normgehalt von Art. 2 Abs. 4 der Satzung der Vereinten Nationen durch spätere Übung der Vertragsparteien ändern. Art. 31 Abs. 3 lit. b WVK erkennt diese Übung, die „subsequent practice“, als bedeutendes Auslegungsmittel bei der Interpretation völkerrechtlicher Verträge an.35 Kann der russische Angriffskrieg als eine solche Praxis zu einer sich wandelnden Interpretation des Gewaltverbots beitragen?
 
            Davon ist nicht auszugehen. Die Hürden für die Fortentwicklung des Gewaltverbots sind hoch.36 So muss nach dem bereits genannten Art. 31 Abs. 3 Nr. 1 b WVK aus der späteren Übung „die Übereinstimmung der Vertragsparteien über die Auslegung [des Vertrags] hervorgeh[en]“. Die Völkerrechtskommission betont ausdrücklich, dass der Begriff der „Übereinstimmung“ in Art. 31 Abs. 3 Nr. 1 b als „common understanding regarding the interpretation of a treaty which the parties are aware of and accept“ zu verstehen sei.37 Auch macht der ius cogens-Charakter des Gewaltverbots dieses änderungsresistent. So ergibt sich aus Art. 53 Abs. 2 WVK, dass für eine Änderung des Gehalts einer ius cogens-Norm die Annahme durch die „internationale[…] Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit“ nötig ist.
 
            Von einem „common understanding“ oder einer Übereinstimmung der „internationalen Staatengemeinschaft in ihrer Gesamtheit“ in Bezug auf eine Neuinterpretation des Art. 2 Nr. 4 der Satzung der Vereinten Nationen kann hier keine Rede sein. Im Gegenteil: Die internationale Staatengemeinschaft hat den Angriffskrieg mit überwältigender Mehrheit scharf zurückgewiesen. Am 2. März hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution verabschiedet, die den Angriff verurteilt und den sofortigen Abzug der russischen Truppen verlangt. 141 Staaten stimmten dafür, es gab fünf Gegenstimmen bei 35 Enthaltungen.38 Die Russische Föderation ist mit ihren rechtlichen Argumenten somit isoliert. Sie kommt nicht einmal in die Nähe davon, eine neue Interpretation des Gewaltverbots anzustoßen.39 Der normative Gehalt des Gewaltverbots verändert sich durch den Verstoß nicht.
 
           
          
            3 Erosion der Wirksamkeit des Gewaltverbots?
 
            Auch wenn also juristisch das Friedenssicherungsrecht stabil bleibt, mag man den russischen Angriffskrieg aus soziologischer Perspektive als Beleg für die abnehmende Wirksamkeit des Völkerrechts als regulatives Medium in den internationalen Beziehungen verstehen. Das Gewaltverbot verliert an normativer Kraft, wenn es seltener eingehalten wird und auf Verstöße weniger scharf reagiert wird.40 Hier bietet sich der Begriff der Normerosion als Analyseraster an, der in der politikwissenschaftlichen (aber auch in der rechtswissenschaftlichen) Debatte oft verwandt wird.41 Eine Normerosion im hier verwandten Sinne liegt dann vor, wenn zwei Kriterien gegeben sind: erstens, die Zunahme an Verstößen und zweitens die Abnahme von kritischen Reaktionen auf Verstöße gegen eine Norm.
 
            Exemplarisch möchte ich einen Blick auf die Entwicklung der Praxis der Annexion sowie der Reaktionen hierauf werfen, da die Annexion als besonders schwerwiegender Verstoß gegen das Gewaltverbot gilt.42 Eine Annexion ist die gewaltsame Einverleibung von fremdem Territorium.43 Nach einem erfolgreichen Waffengang gegen einen anderen Staat wird sich fremdes Hoheitsgebiet angeeignet. Seit den 1930er Jahren hat sich im Völkerrecht ein Verbot dieser im 19. Jahrhundert weit verbreiteten Praxis entwickelt. In Reaktion auf den japanischen Überfall auf die Mandschurei verkündete der US-amerikanische Außenminister, dass die USA eine Situation, die entgegen dem im Briand-Kellogg-Pakt enthaltenen Kriegsverbot zustande gekommen sei, nicht anerkennen würden (die sogenannte Stimson-Doktrin).44 Der Völkerbund knüpfte 1932 in einer Resolution an die Stimson-Doktrin an.45 Unter der Satzung der Vereinten Nationen folgt das Annexionsverbot aus dem Gewaltverbot. Denn es gilt der Grundsatz, dass aus Unrecht kein Recht hervorgehen darf (ex iniuria ius non oritur). In der Friendly Relations Declaration von 1970 betont die Generalversammlung entsprechend, dass kein Gebietserwerb, der auf Androhung oder Anwendung von Gewalt beruht, als rechtmäßig anerkannt wird.46
 
            Die Russische Föderation hat im Ukraine-Konflikt gegen das Annexionsverbot verstoßen. Zwar dementierte Putin zunächst Annexionspläne.47 Am 30. September 2022 gliederte die Russische Föderation jedoch die ukrainischen Oblaste Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson in ihr Territorium ein. Laut der Generalversammlung der Vereinten Nationen liegt darin eine „versuchte illegale Annexion“.48 Steht die russische Annexion ost- und südukrainischer Gebiete demnach für die Wiederkehr der oftmals totgesagten Praxis der Annexion?
 
            In ihrem vielbeachteten Buch The Internationalists and Their Plan to Outlaw War  haben Oona Hathaway und Scott Shapiro 2017 argumentiert, dass die Praxis territorialer Gebietserweiterungen besonders nach dem Zweiten Weltkrieg massiv zurückgegangen ist.49 Statt öfter als einmal im Jahr sei es nur noch alle vier Jahre zu einem solchen Ereignis gekommen.50 Zudem seien Annexionen viel seltener anerkannt und deutlich häufiger rückgängig gemacht worden.51
 
            Und in der Tat: Es lassen sich mehrere Beispiele für scharfe Reaktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auf Annexionen finden. So betonte der Sicherheitsrat in Reaktion auf Israels Annexion der Golanhöhen im Jahr 1981, dass die Entscheidung Israels, seine Gesetze, Rechtsprechung und Verwaltung auf die besetzten syrischen Golanhöhen zu erstrecken, „null und nichtig“ und ohne völkerrechtliche Wirkung sei.52 Zudem ist der Sicherheitsrat 1990/1991 effektiv gegen die irakische Annexion des Kuwait vorgegangen. Er verlangte einen unverzüglichen und bedingungslosen Rückzug der irakischen Streitkräfte53  und erließ ein Wirtschafts-, Finanz-, und Waffenembargo. Schließlich ermächtigte der Sicherheitsrat mit der Stimme der Russischen Föderation die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen „alle erforderlichen Maßnahmen“ zu ergreifen, also auch militärische.54 Auf Grundlage dieser Resolution befreite eine Koalition von Staaten unter der Führung der USA den Kuwait.
 
            Im Unterschied dazu hat der Sicherheitsrat auf den russischen Angriffskrieg 2022 nicht mit einer schlagkräftigen Resolution reagiert. Erst Anfang Mai 2022 konnte sich der Sicherheitsrat auf ein „presidential statement“ einigen, in der lediglich die „starke Unterstützung für die Bemühungen des Generalsekretärs bei der Suche nach einer friedlichen Lösung“ ausgedrückt wird.55 Bereits gegen die russische Annexion der Krim 2014 hat der Sicherheitsrat keine Stellung bezogen. Selbst die Resolution der Generalversammlung, mit der diese Annexion verurteilt wurde,56 konnte sich auf nur 100 Ja-Stimmen stützen,57 was angesichts des klaren Verstoßes gegen das Annexionsverbot wenig erscheinen mag. Auch die Anerkennung der Golanhöhen als israelisches Territorium durch die USA 2019 könnte als Beleg für die Erosion des Annexionsverbots gewertet werden.58
 
            Allerdings muss man bei der Gegenüberstellung dieser Beispiele mit dem Fall des Irak einen wesentlichen Unterschied berücksichtigen. So handelt es sich beim Irak um kein ständiges Mitglied der Vereinten Nationen. In der Satzung der Vereinten Nationen ist mit dem Vetorecht der fünf ständigen Mitglieder angelegt, dass Sanktionen oder verurteilende Resolutionen des Sicherheitsrats gegen die ständigen Mitglieder kaum möglich sind. So konnte die Russische Föderation selbst mit ihrem Veto eine schärfere Reaktion auf den Überfall auf die Ukraine verhindern.59
 
            Beachtlich erscheint hier vielmehr das Verhalten der Generalversammlung. Diese bezog – nachdem sie im März bereits den russischen Angriffskrieg verurteilt hatte –60 auch gegen die Eingliederung der ost- und südukrainischen Gebiete in die Russische Föderation klar Stellung. Am 12. Oktober 2022 verabschiedete die Generalversammlung eine Resolution unter dem Titel „Territorial integrity of Ukraine. Defending the principles of the Charter of the United Nations“. Darin werden die „Scheinreferenden“ in den ost- und südukrainischen Gebieten verurteilt und betont, dass der Eingliederung keine völkerrechtliche Geltung zukomme.61 143 Staaten stimmten für die Resolution, 5 dagegen und 35 enthielten sich.62 Wenn man die Zahlen mit Generalversammlungsresolutionen vergleicht, die im Kalten Krieg gegen ein ständiges Mitglied der Vereinten Nationen gerichtet waren,63 wird deutlich, dass die ¾ Mehrheit Ausdruck für eine große Geschlossenheit der internationalen Gemeinschaft ist. Als Beleg für die Erosion des Gewaltverbots taugt die Resolution nicht.
 
           
        
 
      
       
         
          II „Putin nach Den Haag“?
 
        
 
         
          
            1 Das Verbrechen der Aggression
 
            Können Putin und seine engere Führung wie die Hauptkriegsverbrecher des nationalsozialistischen Deutschlands für die Entfachung des Angriffskriegs strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden? Das Völkerstrafrecht hat nach den Nürnberger und Tokioter Prozessen während des Kalten Kriegs eine eher untergeordnete Rolle gespielt. In den 1990er Jahren erfuhr es jedoch einen Bedeutungsgewinn. Der Sicherheitsrat autorisierte die Errichtung von ad-hoc-Strafgerichtshöfen mit Gerichtsbarkeit für schwere Verbrechen, die im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda begangen worden waren.64 Die Verabschiedung des Statuts des IStGH 1998 bildete einen Höhepunkt in der Entwicklung. Nicht mehr situativ in Bezug auf bestimmte Konflikte eingerichtete Tribunale, sondern ein ständiger Gerichtshof mit weitreichender Gerichtsbarkeit war errichtet. Straflosigkeit für die völkerrechtlich anerkannten Kernverbrechen sollte es nicht mehr geben.65
 
            Wie steht es um den russischen Angriffskrieg? War nicht vorgesehen, dass genau Fälle wie dieser vor den IStGH gelangen? Der Internationale Militärgerichtshof in Nürnberg beschrieb das Verbrechen der Aggression bereits 1946 als „das oberste internationale Verbrechen, dass sich von anderen Kriegsverbrechen dadurch unterscheidet, dass es das gesamte Übel in sich trägt.“66 In der öffentlichen Debatte werden teilweise große Hoffnungen in einen Gerichtsprozess gesetzt. Auf Solidarisierungsdemonstrationen mit der Ukraine sind Schilder mit dem Slogan „Putin nach Den Haag“ keine Seltenheit.67
 
            Das IStGH-Statut zählt das Verbrechen des Angriffskriegs bzw. das Verbrechen der Aggression zu den Kernverbrechen (vgl. Art. 8bis IStGH-Statut). Angriffshandlung ist nach dessen Absatz 2 jede „gegen die territoriale Souveränität oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit der Satzung der Vereinten Nationen unvereinbare Anwendung von Waffengewalt durch einen anderen Staat“. Diese Handlung ist aber nach Absatz 1 nur dann tatbestandsmäßig, wenn sie „ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen“ darstellt. Durch die Einführung dieser Schwellenklausel, die zentrale Vorbedingung für die Aufnahme des Aggressionsverbrechens in das Statut war, wird die völkerrechtswidrige Angriffshandlung vom strafbewährten Verbrechen der Aggression unterschieden.
 
            Dass der russische Angriffskrieg nach Art, Schwere und Umfang einen offenkundigen Verstoß gegen das Gewaltverbot darstellt, lässt sich kaum bezweifeln. Zu eindeutig ist der Verstoß, zu weitreichend die „militärische Spezialoperation“. Die Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht spricht in ihrer Erklärung zum russischen Angriff vom Missbrauch „der Sprache des Völkerrechts“ und „juristisch nicht haltbare[n] Rechtsbehauptungen“.68
 
            Dennoch: die Aussichten, das Putin vor dem IStGH für den Angriffskrieg zur Verantwortung gezogen wird, sind schlecht. Dafür gibt es faktische Gründe (wie sollte man Putin habhaft werden?), aber auch rechtliche Gründe. Auf letztere möchte ich eingehen: So gilt gerade für das Verbrechen der Aggression ein striktes Zuständigkeitsregime. Vor allem auf Grund US-amerikanischer Vorbehalte avancierte der Tatbestand in den Verhandlungen zur Errichtung des IStGH zum Nachzügler mit begrenzter Reichweite.69 Erst 2010 entschieden sich die Vertragsparteien in Kampala für die Aktivierung des Verbrechens der Aggression, die dann 2018 erfolgte.70 Das Statut bestimmt in Art. 15bis, dass der IStGH keine Jurisdiktion für das Verbrechen der Aggression besitzt, wenn es von Staatsangehörigen eines Nichtvertragsstaates oder auf dem Hoheitsgebiet eines Nichtvertragsstaates begangen wird. Damit ist das Zuständigkeitsregime enger ausgestaltet als die Regelungen zur Gerichtsbarkeit für die drei anderen Kernverbrechen – also für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.
 
            Die Russische Föderation ist keine Vertragspartei des IStGH-Statuts. Zwar hatte sie das Statut in der ersten Amtszeit von Putin im August 2000 unterzeichnet, aber nie ratifiziert.71 Zudem hat die Russische Föderation 2016 – als sich eine Untersuchung des Gerichtshofs zu der Situation in Georgien abzeichnete – erklärt, dass sie nicht länger beabsichtige, dem IStGH-Statut beizutreten.72 Demnach gilt: die Staatsangehörigen des Nichtvertragsstaates Russland können vor dem IStGH nicht für das Aggressionsverbrechen belangt werden.73
 
            Die mögliche Ausnahme zu dieser Regel ist lediglich theoretischer Natur. So kann der Sicherheitsrat eine Situation in einem bestimmten Staat auch im Hinblick auf das Aggressionsverbrechen an den IStGH überweisen.74 Eine solche Resolution kann die Russische Föderation aber per Vetorecht blockieren. Diese rechtlichen Hürden machen Prozesse gegen Putin, Lawrow und andere Verantwortungsträger vor dem IStGH wegen des Verbrechens des Angriffskriegs praktisch unmöglich.
 
            Deswegen wird nach alternativen Möglichkeiten gesucht. Vom ukrainischen Außenminister unterstützt betreibt der ehemalige britische Premier Sir Gordon Brown das Projekt der Errichtung eines Sondertribunals für das Aggressionsverbrechen gegen die Ukraine.75 Man erinnere sich: auch das Nürnberger Tribunal war auf Grundlage eines Vertrages errichtet worden, dem Deutschland nicht beigetreten war.76 Der Vorschlag wird unterschiedlich bewertet. Zum einen steht die Frage im Zentrum, ob sich die Russische Föderation gegenüber einem solchen Tribunal auf die Immunität ihrer amtierenden höchsten Regierungsmitglieder berufen kann.77  Zum zweiten wird kontrovers über die politische Opportunität eines solchen Gerichts diskutiert.78 Jedenfalls hat das Europäische Parlament bereits im Mai 2022 eine unterstützende Resolution für den Vorschlag angenommen und die Außenminister und Außenministerinnen der G-7 haben sich im April 2023 dafür ausgesprochen, die Errichtung eines „internationalized tribunal based in Ukraine’s judicial system“ weiter zu erkunden.79
 
           
          
            2 Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen
 
            Die Debatte sollte sich allerdings nicht allein auf die Bestrafung des Verbrechens der Aggression verengen. Denn die Gerichtsbarkeit des IStGH erstreckt sich auch auf Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Es gibt stichhaltige Anhaltspunkte dafür, dass in der Ukraine zumindest Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden.80  Man denke nur an die grauenhaften Bilder aus Butcha. Auch wenn die Beweislage im Einzelfall abzuwarten bleibt: Die vorsätzliche Tötung von Soldaten und Zivilisten könnten als Kriegsverbrechen nach Art. 8 IStGH-Statut oder als Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach Art. 7 des IStGH-Statuts einzuordnen sein.81 Auch die Bombardierung der zivilen Infrastruktur, insbesondere der Stromversorgung der ukrainischen Zivilbevölkerung, lässt sich wohl als Kriegsverbrechen klassifizieren. Zumindest einige der Verbrechen werden sich vermutlich auch der politischen Führung zuordnen lassen.
 
            Für diese Verbrechen sind die Zuständigkeitsschranken nicht gleich hoch. Denn für diese Verbrechen besteht die Jurisdiktion des IStGH auch in Bezug auf russische Staatsangehörige. Zwar ist die Ukraine dem IStGH-Statut nicht beigetreten. Sie hat jedoch 2014 dessen Gerichtsbarkeit zunächst temporär und dann für einen unbegrenzten Zeitraum nach Art. 12 (3) IStGH-Statut anerkannt.82 Deswegen erstreckt sich die Gerichtsbarkeit des IStGH auf Verbrechen, die seit November 2013 auf ukrainischem Hoheitsgebiet stattgefunden haben. Das gilt nach dem in Art. 12 (2) IStGH-Statut kodifizierten Territorialitätsprinzip auch für auf ukrainischem Hoheitsgebiet begangene Verbrechen russischer Staatsangehöriger, obwohl die Russische Föderation Nichtvertragsstaat ist.83
 
            Entsprechend gab bereits am 28. Februar 2022 der Chefkläger des IStGH Karim A. A. Khan bekannt, dass er von Amts wegen Ermittlungen aufnehmen wolle.84 Weil mittlerweile mehr als 40 Vertragsstaaten – darunter auch Deutschland – die Situation dem Ankläger unterbreitet haben,85 muss er für seine Ermittlungen auch nicht die sonst erforderliche Genehmigung der am IStGH eingerichteten Vorverfahrenskammern abwarten.86 Der Chefankläger und sein Team sind in der Ukraine mit der Beweissicherung befasst und haben dafür auch erhebliche  materielle Unterstützung von einigen Staaten erhalten.87 Am 17. März 2023 bestätigte eine Vorverfahrenskammer des IStGH zudem die Haftbefehle gegen Wladimir Putin und Maria Lwowa-Belowa wegen der Verschleppung von ukrainischen Kindern.88 Als Zwischenergebnis gilt demnach: russische Staatsangehörige können vor dem IStGH nicht für das Verbrechen der Aggression belangt werden, jedoch kommen Verfahren wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord in Betracht.
 
           
          
            3 Immunität ratione personae
 
            Allerdings existiert eine weitere Grenze gerade für die Verfolgung der Führungselite: die völkergewohnheitsrechtlich anerkannten Immunitätsregeln. Aus dem in Art. 2 Nr. 1 der Satzung der Vereinten Nationen verankerten Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten wird abgeleitet, dass ein Staat nicht über einen anderen Staat Gericht sitzen darf (par in parem non habet imperium).89  Aus diesem Grundsatz lässt sich auch die Immunität natürlicher Personen ableiten, die für einen Staat handeln.
 
            Dabei ist zu unterscheiden: funktionelle Immunität gilt für Hoheitsträger im Rahmen ihrer offiziellen Tätigkeiten (ratione materiae) und lässt Durchbrechungen zu.90  Absolute Immunität gilt für die höchsten Regierungsvertreter (ratione personae) während ihrer Amtszeit und lässt grundsätzlich keine Durchbrechungen zu.91 Diese absolute Immunität erstreckt sich nach Völkergewohnheitsrecht jedenfalls auf die sogenannte Trias aus Staatschef, Regierungschef und Außenminister.92 Denn gerade im Hinblick auf diese höchsten Repräsentanten des Staates können Strafverfolgungsmaßnahmen die Funktionalität der internationalen Beziehungen beeinträchtigen.93 Daraus folgt: Als Regierungschef und Außenminister können sich Putin und Lawrow auf die absolute Immunität berufen. Sie können im zwischenstaatlichen Verhältnis nicht vor dem Gericht eines fremden Staates angeklagt werden.
 
            Fraglich ist jedoch, ob die absolute Immunität auch eine Schranke für die Gerichtsbarkeit internationaler Strafgerichte darstellt. Für Vertragsparteien setzen die Statute internationaler Strafgerichte Immunitätsregeln oftmals explizit aus. So bestimmt Art. 27 Abs. 2 IStGH-Statut, dass Immunitäten und die Amtsträgerschaft die Ausübung der Gerichtsbarkeit durch den Gerichtshof nicht hindern. Das Staatsoberhaupt eines Staates, der das IStGH-Statut ratifiziert hat, kann sich vor dem IStGH also nicht erfolgreich auf seine absolute Immunität berufen.
 
            Aber gilt der Ausschluss der Immunität in Art. 27 Abs. 2 IStGH-Statut auch für Nichtvertragsparteien, obwohl sie dem Statut nicht beigetreten sind? Das Argument, dass die Immunitätsregeln auch für Nichtvertragsstaaten suspendiert wurden, wird häufig auf ein obiter dictum in der Yerodia-Entscheidung des IGH (!) von 2002 gestützt. Der IGH urteilte zwar, dass der amtierende kongolesische Außenminister vor Strafverfolgung vor nationalen Gerichten durch seine Immunität ratione personae geschützt sei.94 Der Gerichtshof betonte jedoch, dass dies vor internationalen Strafgerichten anders sein könnte. Die absolute Immunität würde nicht vor ‘certain international criminal courts, where they have jurisdiction’ gelten.95 Dabei nannte der IGH die ad-hoc-Strafgerichtshöfe für Jugoslawien und Ruanda sowie den IStGH ausdrücklich als Beispiele.96
 
            Einige Entscheidungen internationaler Strafgerichte erkennen entsprechend Durchbrechungen der absoluten Immunität von amtierenden Regierungsmitgliedern an. So wurde der amtierende Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien Slobodan Milosevic bereits im Mai 1999 vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien angeklagt und dessen Anklage vom Gerichtshof bestätigt.97 2004 berief sich der Sondergerichtshof für Sierra Leone auf die Yerodia-Entscheidung und urteilte, dass Immunitätsregeln einem gerichtlichen Verfahren gegen das amtierende Staatsoberhaupt von Liberia Charles Taylor nicht entgegenstünden.98 2019 bestätigte eine Rechtsmittelkammer des IStGH, dass Jordanien durch seine Unterlassung der Verhaftung des amtierenden sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir gegen seine Verpflichtungen aus dem IStGH-Statut verstoßen habe.99 Absolute Immunität eines Regierungschefs bestehe vor internationalen Gerichten nicht.100
 
            Diese Sichtweise ist nicht unumstritten.101 Überträgt man die skizzierte Rechtsprechungslinie dennoch auf den Russland/Ukraine-Fall, kommt man zunächst zu folgendem Ergebnis: Während Putin und Lawrow auf Grund ihrer Immunität vor der Strafverfolgung durch nationale Gerichte geschützt sind, gilt dies für Verfahren vor dem IStGH nicht.102 Davon geht – wie der Haftbefehl gegen Putin zeigt – auch der Chefankläger des IStGH Karim Khan aus.103
 
            Damit ist die Sache jedoch nicht geklärt. Problematisch bleibt, wie man die amtierenden Regierungsmitglieder vor den IStGH bringt. Putin selbst wird nicht einfach kommen. Es bedarf der Vollstreckung des Haftbefehls durch einen Staat. Der IStGH kann ein Ersuchen zur Festnahme und Überstellung an einen Staat stellen, dem dieser in der Regel nachkommt. Allerdings kann es sein, dass der Staat die Person nicht überstellen darf. Art. 98 I IStGH-Statut statuiert, dass der IStGH kein Rechtshilfeersuchen stellen darf, das vom ersuchten Staat verlangen würde, in Bezug auf die Staatenimmunität entgegen seiner völkerrechtlichen Verpflichtungen zu handeln.104 Es könnte somit ein Spannungsverhältnis zwischen der für die Vertragsstaaten bestehende Kooperationspflicht mit dem IStGH (vgl. Art. 89 IStGH-Statut) und den Immunitätsregeln bestehen.
 
            Am Fall des sudanesischen Präsidenten Omar Al-Bashir hat sich in den letzten Jahren eine heftige Kontroverse über die Frage entzündet, wie mit diesem Spannungsverhältnis umzugehen ist.105 Trotz zweier Haftbefehle des IStGH haben Vertragsstaaten wie Südafrika, Jordanien und Mali Al-Bashir nicht an den IStGH überstellt. Die Rechtsmittelkammer des IStGH hat in einer Jordanien betreffenden Entscheidung zu Gunsten der Kooperationspflicht und gegen die Immunität entschieden.106 Der Staat vollzieht den Haftbefehl nach dieser Konstruktion im Auftrag des internationalen Strafgerichts, so dass es zur Durchbrechung der absoluten Immunität kommt.
 
            Ob diese Rechtsprechung auch auf Putin Anwendung finden kann, ist offen. So lag dem Haftbefehl gegen Al-Bashir eine Überweisung der Situation durch den Sicherheitsrat zu Grunde.107 Da die Sicherheitsratsresolution das IStGH-Statut für anwendbar erklärte, sprach in diesem Fall einiges für eine Anwendbarkeit des Art. 27 Abs. 2 IStGH-Statut, der die Immunitätsregeln für Al-Bashir suspendierte. In Bezug auf die Situation der Ukraine hat es freilich eine Überweisung an den IStGH durch den Sicherheitsrat nicht geben. Existiert eine Ausnahme zur Immunität ratione personae auch abseits einer Überweisung durch den Sicherheitsrat als Völkergewohnheitsrecht? Wie diese umstrittene Frage zu beantworten ist, wird sich auch an der Staatenpraxis ablesen lassen, die sich in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg entwickelt.
 
            Insgesamt gilt für dieses Themenfeld: Aus rechtlicher Perspektive sind Prozesse gegen Putin und Lawrow vor dem IStGH wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit grundsätzlich denkbar. Zwar gibt es rechtlich Unsicherheiten und sicherlich große faktische Herausforderungen. Zudem mahlen die Mühlen des internationalen Strafrechts oft sehr langsam. Zumindest werden jedoch die Beweise für entsprechende Prozesse bereits jetzt gesichert. Das mag auch bei Prozessen gegen Täter von Nutzen sein, die nicht in der ersten Reihe stehen und damit nicht der absoluten Immunität unterfallen.
 
           
        
 
      
       
         
          III Rechtmäßigkeit der Individualsanktionen der EU
 
        
 
         
          Aus völkerrechtlicher Perspektive stellt sich nicht nur die Frage der Legalität oder Illegalität des Verhaltens der Russischen Föderation und die Frage der strafrechtlichen Verantwortung der russischen Führung. Auch erscheint es wichtig, dass die Reaktionen auf den Angriffskrieg rechtlichen Maßstäben standhalten. Insbesondere lohnt es sich, die EU-Sanktionen gegen den russischen Staat sowie russische Unternehmen und Privatpersonen in den Blick zu nehmen.108 Diese sind Teil der dezentralen Reaktion von Teilen der Staatengemeinschaft auf den Verstoß gegen das Gewaltverbot. Politisches Ziel der EU ist „dem Kreml die Mittel zur Finanzierung des Kriegs zu kappen, der für die Invasion verantwortlichen politischen Elite in Russland spürbare wirtschaftliche und politische Kosten aufzuerlegen und die russische Wirtschaft zu schwächen.“109
 
          Die Sanktionen sind in ihrer Reichweite beispiellos. Allein die EU hat seit dem Angriffskrieg  zehn Sanktionspakte erlassen, die den Ausschluss Russlands vom SWIFT-System und das Einfrieren der außerhalb Russlands befindlichen Devisen der russischen Zentralbank beinhalten.110 Hier sollen die personenbezogenen Sanktionen der EU im Vordergrund stehen.111 Diese gezielten Individualsanktionen richten sich gegen russische Einzelpersonen, die auf Sanktionslisten im Anhang zu vom Rat beschlossenen Verordnungen „gelistet“ werden. Sie erfassen nicht nur die höhere politische Führung um Putin, Lawrow sowie die Mitglieder der russischen Duma. Sie beziehen sich auch auf Direktoren/Geschäftsführer russischer Staatsunternehmen sowie für die russische Wirtschaft bedeutende Unternehmer (oft als „Oligarchen“ bezeichnet). Zudem wurden die beiden Töchter Putins, sowie Ehefrauen und Schwestern von Geschäftsleuten gelistet.112
 
          Die Listung bedeutet, dass sämtlich in der EU befindliche Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die im Eigentum oder Besitz der gelisteten Personen stehen, eingefroren werden. Die gelisteten Personen dürfen für die Dauer der Listung über diese Gelder und Ressourcen nicht verfügen. Allerdings bleiben die Gelder und Ressourcen im Eigentum der gelisteten Personen. Sie dürfen etwa ein Auto, eine Yacht oder ein Haus weiter für private Zwecke nutzen, aber keine Verfügungen darüber treffen.113 Die Individualsanktionen scheinen zu wirken. Pjotr Awen, der ein geschätztes Vermögen von 5,6 Milliarden Dollar besitzt, hat sich in der Financial Times gefragt, ob er überhaupt noch seinen Fahrdienst und seine Reinigungskraft bezahlen dürfe.114
 
          Aber sind diese Sanktionen auch rechtmäßig? Wo liegen ihre Grenzen? Genügt der wirtschaftliche Profit der russischen Unternehmer, genügen die verwandtschaftlichen Beziehungen als Anknüpfungspunkt für derart weitreichende Beschränkungen der Nutzungsbefugnisse des Eigentums?
 
          Für die rechtliche Beurteilung möchte ich hier auf das Unionsrecht abstellen.115 Denn im Unionsrecht ist anerkannt, dass sich gelistete Personen gerichtlich gegen die Sanktionen zu Wehr setzen können. Zwar verfügen die Unionsgerichte nur über eine begrenzte Zuständigkeit in Bezug auf die Überprüfung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU .116 Art. 275 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) enthält jedoch eine Ausnahme für Nichtigkeitsklagen, die sich auf durch den Rat angeordnete restriktive Maßnahmen gegenüber natürlichen oder juristischen Personen beziehen.117 Bis heute sind beim Gericht der Europäischen Union (EuG) über 30 Klagen von natürlichen Personen gegen die Sanktionen anhängig gemacht worden. Zu den Klägern zählt z. B. Roman Abramovitsch, vielen bekannt als früherer Eigner des Chelsea Football Club.
 
          Steht damit fest, dass der Rechtsweg eröffnet ist, stellt sich die Frage, ob die Klagen auch in der Sache Aussicht auf Erfolg haben. Die Rechtsgrundlage für die personenbezogenen Sanktionen bildet Art. 215 Abs. 2 AEUV. Danach kann der Rat restriktive Maßnahmen gegen natürliche oder juristische Personen erlassen, sofern ein Beschluss des Rats der EU dies vorsieht.118  Es handelt sich um ein zweistufiges Verfahren. Zunächst beschließt der Rat im Rahmen der GASP die Einschränkung der Wirtschafts- und Finanzbeiziehungen zu einem Drittland und bestimmt den Erlass von Individualsanktionen. Gemäß Art. 215 Abs. 2 AEUV können dann personenbezogen Maßnahmen mit qualifizierter Mehrheit erlassen werden.119
 
          Die personenbezogenen Maßnahmen erlässt der Rat in der Form einer Verordnung. Bereits 2014 hatte er in Reaktion auf die russische Annexion der Krim die VO (EU) 269/2014 verabschiedet.120 In deren Anhang waren natürliche Personen gelistet, die als verantwortlich für Handlungen gelten, welche „die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen“.121
 
          Seit der russischen Anerkennung der Staatlichkeit der „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk am 21. Februar 2022 und dem drei Tage später entfachten russischen Angriffskrieg ist die Verordnung mehrfach angepasst und die Anzahl der gelisteten Personen in einer Reihe von Durchführungsverordnungen stetig erweitert worden.122 Nach dem neuen Art. 3 g der VO 269/2014 können nun auch führende Geschäftsleute gelistet werden. Diese müssen in Wirtschaftssektoren tätig sein, die für die Regierung der Russischen Föderation eine wesentliche Einnahmequelle darstellen.123 Gleiches gilt für mit ihnen verbundene Personen sowie Personen, die Verstöße gegen Verbote der Umgehung der Verordnung erleichtern.124 Eine direkte persönliche Verantwortung für die Verletzung der Souveränität der Ukraine muss nicht mehr bestehen.
 
          Aber liegt darin nicht ein Verstoß gegen das Recht auf Eigentum?  Nach Art. 17 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union hat jede Person das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben. Dieses gilt auch für Drittstaatsangehörige. Dabei kommt der Unterscheidung zwischen Nutzungsbeschränkung und Entziehung des Eigentums – wie im nationalen Recht – eine zentrale Bedeutung zu. Für die Entziehung gelten erhöhte Rechtfertigungsanforderungen.125 Dabei lässt sich aus der Rechtsprechung der Unionsgerichte ableiten, dass die Schwelle zur Entziehung erst dann überschritten ist, wenn der Eigentümer von jeder relevanten Nutzung und Verfügung ausgeschlossen wird.126
 
          Hier entziehen die personenbezogenen Sanktionen den Betroffenen gerade nicht das Eigentum an den Vermögenswerten. Vielmehr beschränken sie die Verfügungs- und Nutzungsbefugnis zeitweilig und in begrenztem Umfang. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat dementsprechend in seiner Kadi-Entscheidung zur Listung im Kontext der Terrorismusbekämpfung entschieden, dass das „Einfrieren“ des Vermögens keine Entziehung darstelle.127
 
          Bloße Nutzungsbeschränkungen des Eigentums sind nach ständiger Rechtsprechung des EuGH rechtmäßig, wenn sie „tatsächlich dem Gemeinwohl dienenden Zielen der Union entsprechen und nicht einen im Hinblick auf die verfolgten Ziele unverhältnismäßigen, nicht tragbaren Eingriff darstellen, der die so gewährleisteten Rechte in ihrem Wesensgehalt antasten würde.“128
 
          Eine pauschale Bewertung der Rechtmäßigkeit der Individualsanktionen gegen russische Einzelpersonen verbietet sich. Es kommt auf den Einzelfall an. Dabei wird auf der einen Seite einzustellen sein, dass die VO sehr weit geht. Die wirtschaftliche Verquickung mit Russland genügt als Anknüpfungspunkt für eine Verantwortlichkeit und verwandtschaftlich verbundene Personen können erfasst werden.  Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, dass die Sanktionen dem Gemeinwohl dienenden Zielen entsprechen. So zählt der Vertrag über die Europäische Union (EUV) die Festigung und Förderung der Grundsätze des Völkerrechts (Art. 21 Abs. 2 lit. b. EUV) sowie die Erhaltung von Frieden, die Verhütung von Konflikten und Stärkung der internationalen Sicherheit nach Maßgabe der Satzung der Vereinten Nationen (Art. 21 Abs. 2 lit. c. EUV) zu den Zielen der GASP. Auch stellt die Listung wohl oftmals keinen untragbaren Eingriff dar, der das Eigentumsrecht in seinem Wesen antastet. Es handelt sich um ein befristetes Einfrieren.
 
          Es ist deswegen davon auszugehen, dass die europäischen Gerichte die personenbezogenen Sanktionen weitgehend aufrechterhalten werden. So hat der EuGH in der Vergangenheit in einem Fall der ersten Phase der Russland-Sanktionen dem Rat im Bereich der GASP einen erheblichen Beurteilungsspielraum zugesprochen.129 Auch hat der EuG kürzlich das Sende- und Weiterverbreitungsverbot gegenüber Russia Today für rechtmäßig erklärt.130 Zudem lehnten die Unionsgerichte im Juni 2022 die Anträge russischer Geschäftsmänner auf vorläufigen Rechtsschutz gegen ihre Listung im Kontext der kürzlich ergangenen EU-Sanktionen ab.131
 
          Im Einzelfall können Klagen vor den Unionsgerichten jedoch Erfolg haben. So muss die Begründung der Listung im konkreten Fall mit den Voraussetzungen der Verordnung in Einklang stehen. Im März 2023 entschied der EuG, dass die Listung der Mutter des Wagner-Chefs Prigozhin rechtswidrig sei.132 Wirtschaftliche Verbindungen zum Wagner-Chef seien ihr nicht nachgewiesen worden, allein verwandtschaftliche Beziehungen reichten für die Listung nicht aus.133 Eine solche grundrechtsorientierte kritische Rechtsprechung ist zu begrüßen. Der Unionsrechtsordnung steht es gut zu Gesicht, wenn menschenrechtliche Verpflichtungen auch bei EU-Sanktionen ernst genommen werden.134 Allerdings darf bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Sanktionen auch nicht deren Kontext außer Acht gelassen werden. Die dezentralen Sanktionen stellen einen wichtigen Pfeiler der Antwort auf den russischen Angriffskrieg und den Verstoß gegen das Gewaltverbot dar.
 
        
 
      
       
         
          IV Schlussbetrachtung
 
        
 
         
          Was sagt uns die Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen der drei Bereiche für unser Verständnis der Entwicklung des Völkerrechts? Müssen wir das Ende universeller Werte konstatieren und uns auf die Rückkehr der klassischen Machtpolitik einstellen? In den 1990er Jahren und frühen 2000er Jahren haben sich gerade deutschsprachige Völkerrechtlerinnen und Völkerrechtler der These von der Konstitutionalisierung des Völkerrechts verschrieben.135 Die Völkerrechtsordnung beginne sich dem normativen Modell von Verfassungsstaaten anzunähern. Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit gewännen im Völkerrecht an Bedeutung.136
 
          Gemessen an diesen Erwartungen an eine sich verdichtende und konstitutionalisierende „international rule of law“ stellt der russische Verstoß gegen das Gewaltverbot einen herben Rückschlag dar. Die Russische Föderation hat als ständiges Mitglied des Sicherheitsrats, dem die „Hauptverantwortung für die Wahrung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit“ obliegt (Art. 24 der Satzung der Vereinten Nationen), einen brutalen Angriffskrieg entfacht. Als Akteur ist der Sicherheitsrat weitgehend lahmgelegt, als Vetomacht kann Russland eine Blockadehaltung einnehmen.
 
          Allerdings liegt die völkerrechtliche Ordnung keineswegs brach. Eine beträchtliche Mehrheit in der Generalversammlung hat den Angriffskrieg und die Annexion ukrainischer Gebiete verurteilt und einen Abzug der russischen Truppen gefordert. Es wurden rechtlich zulässige weitreichende Sanktionen auf den Weg gebracht, mit denen dem Verstoß gegen das Gewaltverbot begegnet wird. Auch das Völkerstrafrecht wird vermutlich eine Rolle bei der Bewältigung der Folgen des Angriffskriegs spielen – wenn auch nicht direkt, aber in langfristiger Perspektive. Jedenfalls gilt: Der 24. Februar hat uns die Bedeutung einer stabilen Völkerrechtsordnung wieder einmal vor Augen geführt. Für Absänge auf das Völkerrecht ist auch deswegen kein Raum.
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